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Neue Regelungen zu Isolation und Quarantäne 
 

Quarantäne- und Isolierungsdauern bei SARS-CoV-2-Expositionen und -Infektionen; 
entsprechend Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 7. Januar 2022  
(gültig für alle gegenwärtig in Deutschland zirkulierenden Virusvarianten 
einschließlich der Omikron-Virusvariante); mit Wirkung vom 15.01.2022 

 

Personengruppe Isolierungsdauer* 
(von Infizierten, Zeitraum 
beginnt am Datum des 
Auftretens der Symptome; bei 
asymptomatisch Infizierten am 
Datum der Abnahme des 
positiven Tests) 

Quarantänedauer 
(von Kontaktpersonen, 
Zeitraum beginnt 
unverzüglich, gezählt wird 
ab dem 1. Tag nach dem 
Datum des letzten 
Kontaktes mit einem 
Infizierten) 

Allgemeine 
Bevölkerung 

7 Tage, wenn zuvor 48 
Stunden Symptomfreiheit, mit 
frühestens am Tag 7 
abgenommenem negativen 
PCR-Test** oder zertifizierten 
Antigentest***, Nachweis durch 
Leistungserbringer nach § 6 
Abs. 1 TestV erforderlich 

10 Tage ohne abschließenden 
Test 

7 Tage mit frühestens am 
Tag 7 abgenommenem 
negativen PCR-Test** oder 
zertifizierten Antigentest***, 
Nachweis durch 
Leistungserbringer nach § 6 
Abs. 1 TestV erforderlich 

10 Tage ohne 
abschließenden Test 

Beschäftige in 
Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe 

7 Tage, wenn zuvor 48 
Stunden Symptomfreiheit, mit 
frühestens am Tag 7 
abgenommenem negativen 
obligatorischem PCR-Test**, 
Nachweis durch 
Leistungserbringer nach § 6 
Abs. 1 TestV erforderlich 

Wie in Allgemein-
bevölkerung 

Schülerinnen/ Schüler, 
Kinder in Schule, Kita, 
Hort 

Wie in Allgemeinbevölkerung 5 Tage mit frühestens am 
Tag 5 abgenommenem 
negativen PCR-Test oder 
zertifizierten Antigentest***, 
sofern regelmäßige (serielle) 
Testung in der Einrichtung 
erfolgt**** 

Quelle: RKI https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html  
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html
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Konsequenzen für die Vergütung: 
Die Infektion führt zur Isolation, es besteht Arbeitsunfähigkeit und damit Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. 
Bei Kontakt zu Infizierten (oder bei Rückkehr von bestimmten Reisezielen) kommt es zur 
Quarantäne: der Arbeitgeber tritt in Vorleistung und erhält auf Antrag eine Erstattung des 
Entgelts. Ausnahme: im Falle von Quarantäne bei Ungeimpften besteht kein Anspruch auf 
Erstattung und auch kein Anspruch auf Entgelt. Die Missachtung entsprechender 
Anordnungen ist bußgeldbewehrt. 
 
Neuregelung: 
Geimpfte (s.o.) müssen nicht mehr in Quarantäne, arbeiten also (unter den genannten 
Vorsichtsmaßnahmen) und erhalten daher Entgelt. 
Kommen betreuungspflichtige Kinder in Quarantäne oder erkranken, gelten die bisherigen 
Freistellungsregelungen weiter. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre Regionalverwaltung. 
 
 
Links zu aktuellen Informationen des RKI: 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Mana
gement.html  
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html  

 
 
Links zu den aktuellen Landesverordnungen Hessen/Rheinland-Pfalz: 
 

https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2022-
01/LF%20CoSchuV%20%20(Stand%2017.01.22).pdf  

 
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/AbsonderungsVo/220114_Abso
nderungsverordnung_1AEndVO_konsolidierte_Fassung.pdf  
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